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Hygienekonzept für Versammlungen und Veranstaltungen auf 
Grundlage der Corona-Verordnung vom 1. Juli 2020 

I. GesetzliCher Rahmen 
Mit Beschluss vom 1. Juli 2020 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus erneut geändert. 
Die Änderungen treten am Mittwoch, den 1. Juli 2020, in Kraft. 

1.1. Corona-Verordnung-private-Veranstaltungen in mietbaren Räumen: 
Bereits seit dem 1. Juni sind Feiern mit maximal 99 Teilnehmenden wieder möglich. Diese 
Verordnung gilt für private Veranstaltungen in Räumen, die zu diesem Zweck vermietet oder 
sonst zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise Restaurants, Eventlocations, 
Vereinsheime oder Gemeindehäuser. Die Veranstaltungen müssen die Corona-Verordnung 
für private Veranstaltungen zwingend beachten 

. 1.2. Öffentlicher Raum: 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum (z.B. gemeinsame Wanderungen) ist bis zum Ablauf des 
30. Juni 2020 nur alleine oder in einer Gruppe mit Angehörigen von bis zu zwei Haushalten 
oder mit bis zu 20 Personen gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo 
immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

1.3. Außerhalb des öffentlichen Raums: 
Bei Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen außerhalb des öffentlichen Raums also z.B. 
zuhause (Wohnung, Haus, Garten) dürfen sich bis zu 20 Personen aus m~hreren Haushalten 
treffen oder ohne zahlen mäßige Beschränkung, wenn alle Personen miteinander verwandt 
sind. 

1.4. Größere Veranstaltungen: Ab dem 1. Juli sind Veranstaltungen mit bis zu 250 
Personen möglich, wenn den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste 
Sitzplätze zugewiesen werden und die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten 
Programm folgt. Also etwa Kulturveranstaltungen, Vereinstreffen oder 
Mitarbeiterversammlungen. 
Ab dem 1. August sind Veranstaltungen mit weniger als 500 Personen wieder erlaubt. 
Untersagt sind weiterhin Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von Tanzaufführungen sowie 
Tanzunterricht und -proben. Bis zum 31. Oktober sind Veranstaltungen mit über 500 
Teilnehmenden weiter untersagt. 

Nachfolgendes Hygienekonzept, ist bei Veranstaltungen der 
NaturFreunde Württemberg zu beachten. 
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f$ 11. Hygienekonzept für Veranstaltungen der NF- Württemberg 

Dieses Hygienekonzept folgt den gesetzlichen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg. 

• Es gibt eine feste Sitzordnung mit zugewiesenen Sitzplätzen, die eingehalten werden 

muss. Die Sitzplätze haben mindestens 1,5 m Abstand voneinander. 

• MNS (Mund-Nase-Schutz) in Form von Masken ist mitzubringen und bis zum Sitzplatz zu 

tragen. 

• An den Veranstaltungen dürfen keine Personen teilnehmen, die Krankheitssymptome 

(Fieber, Husten, Schnupfen, Atembeschwerden, Geschmacksverlust) zeigen. Bei Kontakt 

mit einer Covit-19 positiver Person in den letzten 14 Tagen ist eine Teilnahme nicht erlaubt. 

• Vor Veranstaltungsbeginn müssen sich alle Teilnehmenden gründlich die Hände waschen. 

Alternativ wird im Eingangsbereich des Veranstaltungsraums Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt. 

• Die Hygieneregeln werden im Raum ausgehängt oder. ausgelegt und werden vor Beginn 

des Treffens den Teilnehmenden vermittelt. 

• Der Toilettengang ist nach Möglichkeit einzeln zu absolvieren, ansonsten ist der 

vorgeschriebene Sicherheitsabstand einzuhalten und der MNS zu tragen. 

• Wird während der gesamten Veranstaltung der Sicherheitsabstand eingehalten besteht 

keine Maskenpflicht. 

• Husten und Nießen hat in die Armbeuge zu erfolgen. 

• Ist ein*e Referent*in zugegen, besteht keine Maskenpflicht, wenn ein ausreichender 

Abstand, mind. 2 m zum Auditorium eingehalten wird. 

• Die Veranstaltungsräume werden vor Beginn der Veranstaltung mind. 15 min gelüftet. 

Während der Veranstaltung werden mindestens alle 20 min für ein paar Minuten gründlich 

gelüftet. 

• Es besteht Maskentragepflicht während der Pausen, ausgenommen beim Trinken und 

Essen. Getränke und Essen sind am Platz einzunehmen. Es ist dabei weiterhin auf die 

Sicherheitsabstände zu achten. 

• Getränke und Essen werden von einer festgelegten Person ausgegeben. Gebrauchtes 

Geschirr wird von dieser Person mit Handschuhen wieder eingesammelt. Die Person hat 

bei Ausgabe und Einsammlung Maske (ohne Ausatemventil!) zu tragen. Keine 

Selbstbedienung. 

• Nach Abschluss der Veranstaltung ist beim Verlassen des Raumes auf ausreichenden 

Abstand der Teilnehmenden und Nutzung der Maske zu achten. Der Raum wird noch 

einmal gelüftet. Geschirr ist bei mindestens 60 Grad in der Spülmaschine zu reinigen. 

• Von den Teilnehmer*innen werden Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der 

Anwesenheit, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erhoben und gespeichert. Die Daten 

sind für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann zu löschen. 


